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Das Anbieten einer Wohnung ohne eine Ausnahme-
bewittigung kann eine Verwaltungsstrafe nach sich
ziehen.

Diese Ausnahmebewil.l.igung kann bei der MA 37

Gebietsgruppe des jeweil.igen Wohnsitzes beantragt
werden. Nähere lnformationen finden Sie auch unter:
h t tps //www'wi e n qv. at/',^ro h n e n/b a u po li ze r/pd f/m e rk
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Kurzzeitvermietungen von Wohnungen
in Wohnzoncn
Zutässig ist eine 90 Tage pro Katenderjahr nicht über-
sc h reiten de vo rü bergehe n d e ku rzf risti ge Ve rm i etu n g

der Wohnung ohne dauerhafte Aufgabe des Wohnsit-
zes [Haupt- oder Nebenwohnsitz] in dieser Wohnung.

Kurzfristigkeit ist anhand der Umstände des Einzet-
fattes zu beurteiten. Ats Richtwert kann ein Zeitraum
von 2-30 Tagen getten.

Ausnahmen sind durch die Behörde zuzu[assen, wenn
. die im Gebäude verbteibende Wohnnutzfläche

mindestens 80 o/o atter Nutzflächen Iunter Aus-
sch[uss des Erdgeschoßes und der Kettergeschoße]
beträgt,

" die Wohnquatität durch äußere Umstände im
setben Haus oder die besonders schtechte Lage

im Erdgeschoß und ähntiches gemindert ist,
r wenn Einrichtungen, die der tokalen Versorgung

der Bevötkerung dienen, geschaffen oder erweitert
werden sotten, oder

ä wenn zugteich anderer in einer Wohnzone und
im gteichen Bezirk befindlicher Wohnraum ge-
schaffen wird, der zum Zeitpunkt seiner Schaffung
h i nsic htl.i ch d er Wohnungsg röße, Ausstattung
UND der hierfür durchschnitttich fiktiv erzietbaren
Miete gLeichwertig ist.

KURZZEITVERMIETUNG
VON WOHNUNGEN UND BEHERBERGUNG

Def inition ,,Wohnunq"
Bei einerWohnung handett es sich um die Gesamtheit
von einzetnen oder zusammenliegenden Räumen,
die baulich in sich abgeschlossen sind, über einen
eigenen Zugang vom Stiegenhaus oder Hausflur oder
von außen verfügen, die selbstständige Führung eines
eigenen Haushalts ermöglichen und zu Wohnzwecken
bestimmt sind.

Kurzzeitvermietu ng von Wohnun gen

außerhatb von Wohnzoneil
Zutässig ist eine 90 Tage pro Katenderjahr nicht über-
schreitende vorübergehende kurzfristige Vermietung
der Wohnung ohne dauerhafte Aufgabe des Wohnsitzes

IHaupt- oder Nebenwohnsitz] in dieser Wohnung.

Kurzfristigkeit ist anhand der Umstände des Einzel-
fatles zu beurteilen. Ats Richtwert kann ein Zeitraum
von 2-30 Tagen ge[ten.

Eine darüberhinausgehende Vermietung ist nach dem

1 . Juli 2024 nur mit einer Ausnahmebewittigung gemäß

§ 129 Abs 1a Wiener B0 zutässig.

Diese kann für maximaI fünf Jahre ausgestetlt werden
und nur erteitt werden, wenn

1. sich die Wohnung nicht in einer Wohnzone
bef indet,

2. f ür die Errichtung der Wohnung keine Wohn-
baufördermitte[ in Anspruch genommen worden
sind,

3. die Mehrzaht der Wohnungen im betreffenden
Wohngebäude nach wie vor der zweckentspre-
chenden Nutzung zu Wohnzwecken vorbehatten
bl.eibt und

4. dadurch nicht mehr ats 50 0/o der Nutzungsein-
heiten des Gebäudes der gewerbtichen Nutzung
f ü r ku rzf ristige Beherberg u n gszwecke d ienen.

Dem Antrag ist die schrifttiche Zustimmung der
Eigentümerin oder des Eigentümers (atter Miteigen-
tumerinnen und/oder Miteigentümer) des Gebäudes
beizu [egen.
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ln der Praxis wird eine solche Ausnahmegenehmi-
gung schwer zu ertangen sein, weshatb eine über 90

Tage hinausgehende Vermietung von Wohnungen in

Wohnzonen de facto kaum möglich ist.

Widmung von Räun:tichkeiten
ats Beherbergungsstätte
Maßgebtich f ür die Zutässigkeit einer über 90 Tage

hinausgehenden Vermietung ist die behördtiche
Widmung der Räumtichkeit. lst eine Räumtichkeit als
Beherbergungsstätte gewidmet, g reift die geschitd erte
Beschränkung von 90 Tagen pro Kalenderjahr NICHT.

Hinweis: Bereits das Anbieten einer Wohnung auf
einschtägigen (lnternet-i Ptattformen
für Reisende wird der Vermietung g[eichgesteLtt.

Unabhängig von der Beurteitung nach der Wiener
Bauordnung ist im Einzetfatl auch zu prüfen, ob

neben der baurechtlichen Zu[ässigkeit zusätzlich
die Anmetdung eines Gastgewerbes durch den/die
Beherbergerln erfordertich ist.

[Werden maximaI i 0 Fremdenbetten zur Verfügung
gestetlt, würde die Anmetdung des freien Gastgewerbes

ausreichen; ab dem 11. Fremdenbett wäre das regte-
mentierte Gastgewerbe anzumetden.)
ln einzetnen Fä[[en kann auch eine Betriebsantagen-
genehmigung erforderlich sein.

Medieninhaber und Vertagsort: Fachgruppe Hotellerie Ulien, Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, 1020 Wien, Straße derWiener Wirtschaft 'l

6rafik: Marketing der WK Wien I Ausgabe: Jänner 2024


